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Abfallstoffe sind in beweglichen Abfallbehältern zu sammeln. Der 
Sammelraum muß eine ständig wirksame Lüftung und einen Boden
ablauf mit Geruchsverschluß haben.

§44
Anlagen für feste Abfallstoffe

(1) Für die vorübergehende Aufbewahrung fester Abfallstoffe sind 
dichte Abfallbehälter außerhalb der Gebäude herzustellen oder 
aufzustellen. Sie sollen von Öffnungen von Aüfenthaltsräumen 
mindestens 5 m, von den Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt 
sein.

(2) Für bewegliche Abfallbehälter ist ein befestigter Platz an nicht 
störender Stelle auf dem Grundstück vorzusehen. Ihre Aufstellung 
innerhalb von Gebäuden in besonderen Räumen kann gestattet 
werden.

(3) Plätze für Abfallbehälter müssen sicher und leicht erreichbar 
sein.

Siebenter Abschnitt 
Aufenthaltsräume und Wohnungen

§45
Aufenthaltsräume

(1) Aufenthaltsräume müssen, unbeschadet §47 Absatz 4, eine für 
ihre Benutzung ausreichende Grundfläche und lichte Höhe von 
mindestens 2,40 m haben.

(2) Aufenthaltsräume müssen, unbeschadet § 46 Absatz 3, unmittel
bar ins Freie führende und senkrecht stehende Fenster von solcher 
Zahl und Beschaffenheit haben, daß die Räume ausreichend mit 
Tageslicht beleuchtet und belüftet werden können (notwendige 
Fenster). Das Rohbaumaß der Fensteröffnungen muß mindestens 4g 
der Grundfläche des Raumes betragen, ein geringeres Maß, jedoch 
mindestens 1 m2, kann gestattet v/erden, wenn wegen der Lichtver
hältnisse Bedenken nicht bestehen. Geneigte Fenster sowie Oberlich
te anstelle von Fenstern können gestattet werden, wenn wegen des 
Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

(3) Verglaste Vorbauten und Loggien sind vor notwendigen 
Fenstern zulässig, wenn eine ausreichende Lüftung und Beleuchtung 
mit Tageslicht sichergestellt ist.

(4) Aufenthaltsräume, 'deren Benutzung eine Beleuchtung mit 
Tageslicht verbietet, sind ohne notwendige Fenster zulässig, wenn 
dies durch besondere Maßnahmen, wie den Einbau von raumlufttech
nischen Anlagen und Beleuchtungsanlagen ausgeglichen wird. Für 
Aufenthaltsräume, die nicht dem Wohnen dienen, kann anstelle einer 
Beleuchtung mit Tageslicht und Lüftung nach Absatz 2 eine Ausfüh
rung nach Satz 1 gestattet werden, wenn wegen des Brandschutzes 
vind der Gesundheit Bedenken nicht bestehen.

§46
Wohnungen

(1) Jede Wohnung muß von anderen Wohnungen und fremden 
Räumen baulich abgeschlossen sein und einen eigenen, abschließba
ren Zugang unmittelbar vom Freien, von einem Treppenraum, einem 
Flur oder einem anderen Vorraum haben. Wohnungen in Wohnge
bäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen brauchen nicht abge
schlossen zu sein. Wohnungen in Gebäuden, die nicht nur zum 
Wohnen dienen, müssen einen besonderen Zugang haben, gemeinsa
me Zugänge können gestattet werden, wenn Gefahren oder unzumut
bare Belästigungen für die Benutzer der Wohnungen nicht entstehen.

(2) Wohnungen müssen durchlüftet werden können.

(3) Jede Wohnung muß eine Küche oder Kochnische haben sowie 
über einen Abstellraum verfügen. Fensterlose Küchen oder Kochni
schen sind zulässig, wenn sie für sich lüftbar sind. Der Abstellraum 
muß mindestens 6 m2 für jede Wohnung groß sein, davon muß eine 
Abstellfläche von mindestens 1 m2 innerhalb der Wohnung liegen.

(4) Für Wohngebäude ab drei Vollgeschossen sollen leicht erreich
bare und gut zugängliche Abstellräume für Kinderwagen und 
Fahrräder hergestellt werden.

§47
Aufenthaltsräume und Wohnungen in 

Kellergeschossen und Dachräumen

(1) In Kellergeschossen sind Aufenthaltsräume und Wohnungen 
zulässig, wenn das Gelände, das an ihre Außenwände mit notwendi
gen Fenstern anschließt, in einer für die Beleuchtung mit Tageslicht 
ausreichenden Entfernung und Breite vor den notwendigen Fenstern 
nicht mehr als 0,50 m über dem Fußboden der Aufenthaltsräume liegt.

(2) Aufenthaltsräume, deren Benutzung eine Beleuchtung mit 
Tageslicht verbietet, ferner Verkaufsräume, Gaststätten, ärztliche 
Behandlungsräume, Sporträume, Spielräume und Werkräume sowie 
ähnliche Räume können in Kellergeschossen gestattet werden. § 45 
Absatz 4 Satz 1 gilt sinngemäß.

(3) Räume nach Absatz 2 müssen unmittelbar mit Rettungswegen in 
Verbindung stehen, die ins Freie führen. Die Räume und Rettungswe
ge müsen von anderen Räumen im Kellergeschoß feuerbeständig 
abgetrennt sein. Dies gilt nicht für Wohngebäude mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen.

(4) Aufenthaltsräume im Dachraum müssen eine lichte Raumhöhe 
von mindestens 2,30 m über mindestens der Hälfte ihrer Grundfläche 
haben, Raumteile mit einer lichten Höhe bis 1,50 m bleiben außer 
Betracht.

(5) Aufenthaltsräume und Wohnungen im Dachraum müssen 
einschließlich ihrer Zugänge mit mindestens feuerhemmenden Wän
den und Decken gegen den nichtausgebauten Dachraum abgeschlos
sen sein; dies gilt nicht für freistehende Wohngebäude mit nur einer 
Wohnung.

§48
Bäder und Toilettenräume

(1) Jede Wohnung muß ein Bad mit Badewanne oder Dusche haben, 
wenn eine ausreichende Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
möglich sind. Fensterlose Bäder sind nur zulässig, wenn eine 
wirksame Lüftung gewährleistet ist.

(2) Jede Wohnung und jede selbständige Beträebsstätte oder 
Arbeitsstätte muß mindestens eine Toilette haben. Diese muß eine 
Toilette mit Wasserspülung sein, wenn sie an eine dafür geeignete 
Sammelkanalisation oder an eine Kleinkläranlage angeschlossen 
werden kann. Toilettenräume für Wohnungen müssen innerhalb der 
Wohnung liegen. In Bädern von Wohnungen dürfen nur Toiletten mit 
Wasserspülung angeordnet werden. Fensterlose Toilettenräume sine! 
nur zulässig, wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist. Für 
Gebäude, die für einen größeren Personenkreis bestimmt sind, ist eine 
ausreichende Zahl von Toiletten herzustellen.

Achter Abschnitt 
Besondere Anlagen

§49
Stellplätze und Garagen

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein 
Zugangsverkehr oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur 
errichtet werden, wenn Stellplätze oder Garagen in ausreichender 
Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden (not
wendige Stellplätze oder Garagen). Ihre Zahl und Größe richtet sich 
nach Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahr
zeuge der ständigen Benutzer und der Besucher der Anlagen. Es kann 
gestattet werden, daß die notwendigen Stellplätze oder Garagen 
innerhalb einer angemessenen Frist nach Fertigstellung der Anlage 
hergestellt werden.

(2) Wesentliche Änderungen von baulichen Anlagen nach Absatz 1 
oder wesentliche Änderungen ihrer Benutzung stehen der Errichtung 
im Sinne des Absatzes 1 gleich. Sonstige Änderungen sind nur


